
 

Seite 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuldachsanierung ist abgeschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sanierung des Schulhausdaches in Hafenlohr konnte wie 
geplant noch in den Sommerferien abgeschlossen werden. 
Die Arbeiten wurden von Fa. Alldach ausgeführt, die Kosten 
belaufen sich auf ca. 70.000 Euro. Das Dach wurde mit einem 
Foliendach geschlossen, die Gemeinde erhofft dadurch eine 
geringere Lärmentwicklung als bei einem Blechdach. Die 
Dachdämmung entspricht der neuesten Energieverordnung. In 
den kommenden Wochen werden noch Ständer für eine 
Photovoltaik-Anlage angebracht und die Dachfläche vom TÜV 
für die vereinbarte 15-jährige Garantie abgenommen.  
 
Letzte Arbeiten zum DSL-Ausbau  
 
Die Glasfaserkabel von Marktheidenfeld bis Windheim sind 
eingezogen, die 5 DSLM-Kästen stehen und sind zum Teil 
schon mit Technik bestückt. Die Arbeiten zum DSL-Ausbau 
gingen zügig voran, die ausführende Firma Steigerwald aus 
Frammersbach rechnet mit einem Bauende in der 
kommenden Woche. Danach ist die Telekom gefordert, die 
Anschlüsse möglichst schnell auf die neue Technik 
umzustellen und das schnelle DSL freizuschalten. 
 
Für die Standortbestimmung der DSLM-Schaltkästen gab es 
übrigens klare Vorgaben. Grundsätzlich muss ein 
Stromanschluss vorhanden sein und der Kasten muss 
natürlich VOR der Verzweigung in alle Haushalte sitzen. Somit 
erklärt sich auch, warum in Windheim die Schaltung am 
Ortseingang sitzt und in Hafenlohr an allen Hauptverzweigern.  
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Service und Aktuelles im Internet: 
 
Aktuell und schnell können Sie über das 
Internet den aktuellen Stand 
gemeindlicher Projekte abrufen 
(www.hafenlohr.de). Online-Formulare 
und Vordrucke erhalten Sie über die 
Homepage der VG-Marktheidenfeld 
(www.vgem-marktheidenfeld.de). 
Klicken Sie einfach mal rein…  
 

 
 
Sprechstunden im Rathaus: 
 
Hafenlohr: 
Montag:  09.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag:  15.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch:  15.30 – 17.30 Uhr 
 
Bürgermeistersprechstunden: 
 
Montag:  09.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch:  16.00 – 17.30 Uhr 
 
Weitere Bürgermeister-Sprechstunden in 
Windheim und Hafenlohr sind nach tele-
fonischer Absprache jederzeit möglich. 
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  Ab sofort Bekanntmachung von Termin u. Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen 
 Formulare und Vordrucke der VG abrufbar über die Homepage der Gemeinde  

Hafenlohr unter www.hafenlohr.de 
 Sammelstelle f. Tintenstrahlpatronen u. Tonerkartuschen bei Franz Riedmann, 
 Marienbrunner Straße 13, Hafenlohr 
 
 
 
 
   seit 14.09.2010  Training Gymnastikgruppe II 
 

20.09.2010 

22.09.2010 

25.09.2010 

25.09.2010 

25.09.2010 

Blutspendetermin 

Seniorennachmittag im Sportheim 

Kleidersammlung für die Mission 

Jährlicher Kirchenputz 

Wasserwanderung der Soldaten- u. Bürgerkameradschaft 

29.09.2010 Ausflug des Seniorenclubs in die Rhön 

02.10.2010 

03.10.2010 

ab 04.10.2010 

07.10.2010 

Auslösung des Probealarms 

Erntedankfest auf dem Kirchplatz in Windheim 

Stricknachmittag 

Grünabfallsammlung in beiden Ortsteilen 

07.10.2010 Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern 

08.10.2010 Abgabeschluss für Veröffentlichungen im nächsten  

Amts- u. Mitteilungsblatt 

10.10.2010 

14.10.2010 

16.10.2010 

Dekanats-Wallfahrt nach Mariabuchen 

Bauamtsprechtag 

Liederabend Gesangverein Hafenlohr 

 

T E R M I N K A L E N D E R 



AMTLICHER TEIL 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
• Hafenlohr, Rathaus 
• Windheim, Dorfstraße 

veröffentlicht. 
 
 
Neufassung der Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter 
 
Aufgrund der Rechtsprechung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs war eine Überarbeitung und 
Neufassung der Verordnung erforderlich. 
Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.07.2010 
erlassene neue Verordnung wird als Anlage zum Amts- 
und Mitteilungsblatt amtlich bekannt gemacht. 
 
 
Information zu den neuen Personalausweisen 
 
Durch Medienberichte ist bereits bekannt, dass es ab 
01.11.2010 neue Personalausweise gibt. Die zur 
Antragstellung erforderlichen technischen Voraus-
setzungen sind nur beim Melde- und Passamt der 
Verwaltungsgemeinschaft vorhanden; die neuen 
Ausweise können deshalb nur noch persönlich bei der 
Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Zur Bean- 
tragung wird ein biometrietaugliches Lichtbild benötigt. 
 
Die Gebühren für die neuen Ausweise betragen: 
 
Antragstellende Person ab 24 Jahren  
 28,80 € (10 Jahre gültig) 
Antragstellende Person unter 24 Jahren  
 22,80 € ( 6 Jahre gültig)  
 
Alle Anträge nach dem bisherigen Verfahren müssen bis 
spätestens 

Freitag, 29.10.2010, 12.00 Uhr im Melde- und 
Passamt sein. 

 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
Nordbayern 
Der nächste Sprechtag der Deutschen Renten-
versicherung Nordbayern findet am 
 

Donnerstag, den 07.10.2010 
von 8.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21, 97828 Marktheidenfeld (1. Stock, Anbau) 
statt.  
Eine telefonische Voranmeldung zu dieser Beratung ist in 
jedem Fall erforderlich unter Ruf-Nr. 09391/6007-23. 
Sollen Auskünfte für einen Dritten eingeholt werden, ist 
eine entsprechende Vollmacht vorzulegen.  
Bei diesen Sprechtagen können auch Versicherungs-
verläufe bzw. Rentenauskünfte aus Konten der 
Deutschen Rentenversicherung des Bundes erteilt 
werden. 

Kein Versand der neuen Lohnsteuerkarte 
 
In diesem Jahr erfolgt kein Versand einer Lohnsteuer-
karte.  
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Informationsblatt. 
 
Probealarm 
 
Der nächste Probealarm der Sirenen wird am 
 

Samstag, 02.10.2010 
 

von der Leitstelle der BF Würzburg ausgelöst. 
 
Bauamtsprechtag 
 
Der nächste Sprechtag des Bauamtes des 
Landratsamtes Main-Spessart findet am 

Donnerstag, 14.10.2010 
von 08.30 - 10.00 Uhr 

in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, statt.  
 
Grünabfallsammlung 
Am  

Mittwoch, dem 07.10.2010 
 
findet in beiden Ortsteilen die 2. Grünabfallsammlung 
2010 statt.  
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Müllkalender. 
 
Turnhalle Hafenlohr 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass voraussichtlich im 
Sommer 2011 die Turnhalle renoviert wird, da der Boden  
kaputt ist. Die jetzigen Hallennutzer möchten sich bitte 
auf die derzeitigen Bodenverhältnisse einstellen. 
 
Aus dem Fundamt 
 
Gefunden wurden:  
Verschiedene Schlüssel 
Geldbetrag 
Geldbeutel 
Sonnenbrille 
Brille 
Kette (gefunden bei Boach in Flammen) 
  
Die Fundsachen können während der üblichen 
Amtsstunden abgeholt werden. 
 
Nächstes Amts- und Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der  
Gemeinde Hafenlohr erscheint voraussichtlich in der  
41. Kalenderwoche 2010. 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis späte- 
stens 08.10.2010 bei der Gemeinde oder der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Zimmer 11, Frau Pfaff, E-Mail: Amtsblatt@hafenlohr.de 
abzugeben. 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 



Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 
 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I) zuletzt geändert durch 
§ 6 des Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl. S. 958), erlässt die Gemeinde Hafenlohr folgende 
Verordnung: 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Inhalt der Verordnung  

 
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und 
Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in der Gemeinde Hafenlohr. 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die 
der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die 
Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verordnung.  
 
(2) Gehbahnen sind  

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der 
öffentlichen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) 
und die selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und 
Radwege 

oder 
b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem Fußgängerverkehr 

dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen  
 

in einer Breite von 1 Meter1, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.  
 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener 
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den 
Zusammenhang nicht.  

 
Reinhaltung der öffentlichen Straßen 

 
§ 3  

Verbote 
 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.  
 
(2) Insbesondere ist es verboten,  

a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende 
Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder 
sonstige Geräte zu säubern, Gebrauchsgegenstände auszustauben oder auszuklopfen, 
Tierfutter auszubringen; 

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 
c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis 

und Schnee  
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1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die 

Straßen verunreinigt werden können, 
3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der  

öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen. 
 
(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.  
 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 

§ 4  
Reinigungspflicht 

 
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur 
Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an 
die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen 
(Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), 
die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischen 
liegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden 
darf.  
 
(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführte 
öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, 
so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.  
 
(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus 
tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können 
und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann.  
 
(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.  
 
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die 
Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines 
Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB.   
 

§ 5  
Reinigungsarbeiten 

 
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im 
Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten öffentlichen Straßen innerhalb ihrer 
Reinigungsflächen (§ 6) zu reinigen.  
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die 
innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen)  
 
a) nach Bedarf, regelmäßig aber mindestens einmal im Monat, an jedem ersten Samstag²      zu 

kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit diese in 
üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 
entsorgt werden können); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den 
Grünstreifen.  
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere 
bei feuchter Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls bei 
Bedarf, regelmäßig aber einmal in der Woche, jeweils am Samstag, durchzuführen. 
Fällt auf den Reinigungstag ein Feiertag, so sind die genannten Arbeiten am 
vorausgehenden Werktag durchzuführen. 
 

b) von Gras und Unkraut zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper  
    wächst. 
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c) bei Bedarf, insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen 

und Kanaleinläufe3 freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6 ) 
liegen.  

 
§ 6 

Reinigungsfläche 
 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen 
Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück, 
und  
a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses  
 der Fläche außerhalb der Fahrbahn (wobei ein von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen 

Teil der Reinigungsfläche ist)  
 
b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses 
 einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 Meter4verlaufenden Linie  

innerhalb der Fahrbahn (wobei ein von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen Teil der  
 Reinigungsfläche ist)  
 
c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses  
 der Mittellinie des Straßengrundstücks  
 
liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die 
von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straßenmittellinie gezogenen Linien 
bestimmt werden. 

 
(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das 
Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden 
Flächen.  
 

§ 7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

 
(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die 
Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, 
wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das 
Gleiche gilt auch für den Fall, dass Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen sind.  
 
(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder 
Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück 
angrenzt. 
 

§ 8 
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 

 
(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden 
Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.  
 
(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine 
Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu 
erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten 
Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt 
werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die 
Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinander stehen, wie die Grundstücksflächen.   
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Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 
§ 9  

Sicherungspflicht  
 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die 
Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen 
(Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.  
 
(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht 
für alle Straßen, auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis aufgeführt sind.  
 

§ 10 
Sicherungsarbeiten 

 
(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr5 und an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif-   
oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer 
Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr5 so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.  
 
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, 
dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, haben die Vorder- 
und Hinterlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tage von der öffentlichen Straße zu 
entfernen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten.  
 

§ 11  
Sicherungsfläche 

 
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der Reinigungsfläche 
liegende Gehbahn.  
 
(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.   
 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12  
Befreiung und abweichende Regelungen 

 
(1) Befreiungen vom Verbot des § 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die 
unverzügliche Reinigung besorgt.  
 
(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte 
führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und 
der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die 
Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 
sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in 
Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. 
Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden.  
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§ 13  

Ordnungswidrigkeiten 
 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 
 

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 
 

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 
 

§ 14  
In-Kraft-Treten 

 
 (1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre8.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der 
öffentlichen Straßen vom 25.08.1999 außer Kraft9.  
 
 
Hafenlohr, 25.08.2010 
Gemeinde Hafenlohr 
 
 
Schwab 
1. Bürgermeister 
 
Anlage 1 zur Straßenreinigungsverordnung 
(zu § 4 Abs. 1 i.V.m. § 6) 
 

Straßenreinigungsverzeichnis 
 
Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehwege) 
  
 Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2315, und zwar 

- Marktheidenfelder Straße 
- Hauptstraße 

 
Gruppe B (Reinigungsfläche: Gehwege und innerhalb der Fahrbahn eine Fläche, die 
                                                     in einem Abstand von 0,5 Meter parallel zum Fahrbahnrand 
                     verläuft) 
 

a) im Ortsteil Hafenlohr 
 
Ortsdurchfahrt der Kreisstraße MSP 27, und zwar 
- Marienbrunner Straße  
Ortsdurchfahrt der Kreisstraße MSP 26, und zwar 
- Windheimer Straße 

 
b) im Ortsteil Windheim 

 
Ortsdurchfahrt der Kreisstraße MSP 26, und zwar 
- Hafenlohrtalstraße 

 
Gruppe C (Reinigungsfläche: Gehwege und Fahrbahn bis zur Fahrbahnmitte) 
 

Sämtliche Straßen im Ortsbereich, die nicht Ortsdurchfahrten der Staatsstraße  
und der Kreisstraßen sind. 

 





NICHTAMTLICHER TEIL 
 

 
VERSCHIEDENES 
 

 

 
 

Stricknachmittag 
 
Der erste Stricknachmittag nach den Ferien beginnt 
wieder am Montag, den 4. Oktober 2010 bei 
Irmtrud Ritter, Am Sandrain 19.  
 
Dauer 13,30 bis 16, 30 Uhr.  
 
Es wird hauptsächlich gestrickt, aber auch gebastelt 
und Karten gespielt. Es werden Geschichten 
vorgelesen oder Märchen erzählt. Es wird nicht 
langweilig.  
 
Willkommen sind Frauen jeglichen Alters.  
 
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. 
 

 
 

Das Terrassenfest war klasse! 
 

DANKE 
 

- allen Bekannten und Gästen 
- Kuchenspendern 
- den fleißigen Helfern 
 
die unsere Aktion für die DKMS 
unterstützten. 
 
Den Erlös von 799,81 € und eine Spende von 
200,00 € konnten wir auf das Konto  
„Für Nadja“ überweisen. 
 

Birgit und Jürgen 
Sportheim Hafenlohr 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kleines „Brunnenfest“ im Seniorenstift 
 
Zu Beginn des Jahres hatten wir, das Team der 
Mittwochs-Cafeteria im Seniorenstift – die Idee, aus dem 
Erlös unseres wöchentlichen Kaffeenachmittags den 
Eingangsbereich des Seniorenstifts zu verschönern. 
 
Am Mittwoch, den 11. August 2010, konnten wir nun 
„unseren Brunnen“ mit einem Gläschen Sekt und einem 
fröhlichen Nachmittag für die Bewohner und Gäste 
einweihen. 
 
Unser „Wunschprojekt“ konnten wir nur Dank der 
wöchentlichen Kuchenspenden und unserer treuen 
Cafébesucher finanzieren – und die Künstlerin,  
Frau Iris Fromm, fertigte das Meisterstück für uns zum 
Selbstkostenpreis an! 
 
Wir möchten allen Helfern von Herzen danken! 
 
Wir freuen uns auch weiterhin über jede Kuchenspende 
und recht viele Kaffeegäste, um bald unser nächstes 
geplantes Projekt verwirklichen zu können – zur Freude 
aller Heimbewohner! 
 
Vielen Dank – das ehrenamtliche Team im Seniorenstift 
 
 
 

 

 
 
 



 
Die Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeits-
agentur und die Gleichstellungsbeauftragte des 
Landkreises Würzburg informieren: 
 
Einladung zur Infobörse Wiedereinstieg am  
25. September 2010 im Matthias-Ehrenfried-Haus, 
Bahnhofstraße 4-6 Würzburg 
 
Sie haben sich lange um Kinder gekümmert oder Sie 
haben Angehörige gepflegt – und überlegen nun, wieder 
ins Berufsleben zurückzukehren? Sie möchten Ihre alte 
Tätigkeit wiederaufnehmen oder sich ganz neu orien-
tieren? Oder sich den Traum einer selbständigen 
Existenz erfüllen?  
Was ist zu beachten beim Vorstellungsgespräch? 
Wie sieht eine vollständige Bewerbungsmappe aus? 
Wie bekomme ich das Gleichgewicht zwischen Familie 
und Beruf hin? 
Mit dem Infotag möchten wir diese Fragen beantworten 
und Sie dabei unterstützen, dass Ihnen der Wiederein-
stieg in den Beruf gelingen kann. 
In Workshops, Vorträgen und an Infotischen können Sie 
sich einen ganzen Tag lang rund um die Themen 
„Beruflicher Wiedereinstieg - Familienmanagement - 
Orientierung – Jobsuche - Bewerbung“ informieren. Ihre 
Fragen stehen im Mittelpunkt, Sie erhalten Antworten, 
aber auch konkrete Informationen zu Kinderbetreuung 
oder Weiterbildung.  
 
Nach einer kurzen musikalischen Eröffnung um 10 Uhr 
mit politischen VertreterInnen aus Stadt und Landkreis 
Würzburg geht es bis 16 Uhr weiter mit einem abwechs-
lungsreichen Programm. 
Der Einritt ist kostenfrei. Für Kinderbetreuung ist gesorgt. 
 
Veranstaltet wird die Infobörse Wiedereinstieg von der 
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, der Beauftragten 
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit 
Würzburg, Matthias-Ehrenfried-Haus Würzburg sowie der 
Personalabteilung der Firma König und Bauer, Würzburg. 
 

VEREINE 
 

 
Die Gymnastikgruppe II,  
 
Leitung Veronika Neeser, beginnt mit dem Training 
nach den Sommerferien wieder am  
 

Dienstag, den 14. Sept. 2010 um 19 Uhr 
 
in der Dr. Renkl-Sporthalle.  
 
Interessierte Frauen sind herzlich willkommen.  
Die gymnastischen Übungen sind altersgerecht 
ausgelegt und auf evtl. Beeinträchtigungen (Band-
scheibe, Knie- oder Hüftprobleme) wird Rücksicht 
genommen.  
 

 
 
 

 

Soldaten- und Bürgerkameradschaft 
 

lädt ein zur „Wasserwanderung“ 
 

am 25. September 2010. 
 
Fred Reinfurt begleitet uns bei der 
Wasserwanderung und gibt interessante 
Informationen zur Herkunft unseres 
Wassers. 
 
Alle Einwohner von Hafenlohr und 
Windheim sind herzlich eingeladen. 
 
Treffpunkt: 14.00 Uhr  
                   am Parkplatz/Zeltplatz  
                   Windheim 
 
Auf eine zahlreiche Beteiligung freut sich 
die  
 
Soldaten- und Bürgerkameradschaft 

 

Der nächste Seniorennachmittag 
 

findet am 
 

Mittwoch, den 22. September 2010 
um 14.00 Uhr 

im Sportheim statt. 
 

Alle Seniorinnen und Senioren aus Hafenlohr 
und Windheim sowie alle Interessierte sind 

recht herzlich zum geselligen Beisammensein 
eingeladen. 

 
Außerdem lädt der Seniorenclub am  

29. September 2010  
zu einem Ausflug in die schöne Rhön nach 

Fladungen und Ostheim 
ein. 

 

Die Schlussrast findet in Ramsthal statt. 
 
Abfahrt Windheim:   10.55 Uhr 
Abfahrt Hafenlohr Parkplatz: 11.00 Uhr 
: 
Anmeldungen bei Josefine Klieeisen, Tel. 1606 
   Melitta Weber, Tel. 4424 
   Agnes Hupp, Tel. 1324  



 
FAMILIENNACHRICHTEN 
 

Herzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen Dank    

 

unseren Kindern mit Familie, Verwandten, 

Freunden und Nachbarn für die vielen 

Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu 

unserer 

    

GOLDENEN HOCHZEIT.GOLDENEN HOCHZEIT.GOLDENEN HOCHZEIT.GOLDENEN HOCHZEIT.    
 

Besonderen Dank Herrn Franz Väth und 

Enkelin Christin für den feierlichen 

Dankgottesdienst. 

 

Danke auch dem Organist, Herrn Jäger 

und dem Kirchen-Team. 

 

Danke an Bürgermeister Thorsten Schwab. 

 

Danke für das schöne Brautpaar, das 

unseren Hofeingang schmückte. 

 

Hildegard und Ferdinand SeitzHildegard und Ferdinand SeitzHildegard und Ferdinand SeitzHildegard und Ferdinand Seitz    

 

August 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Katholische Kirchenstiftung Hafenlohr 
 
Kirchgeld 2010 
 
Von den katholischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern aus Hafenlohr und Windheim war im 
Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft „St. Laurentius 
am Spessart“ Nr. 2 vom Juli 2010 (Seite 13) die 
Zahlung des Kirchgeldes für dieses Jahr erbeten 
worden. 
Wir wären den Kirchengemeindemitgliedern, die 
ihren Beitrag noch nicht geleistet haben, um baldige 
Erledigung dankbar. 
Das Kirchgeld wird ausschließlich zur Erfüllung der 
ortskirchlichen Aufgaben verwendet. 
 
Mit einem herzlichen Vergelt`s Gott 
 
Elmar Scherer   Ludwig Steininger 
Kirchenpfleger (Hafenl.) Kirchenpfleger (Windh.) 
 
Konten der Kirchenstiftungen: 
Sparkasse Mainfranken BLZ 790 500 00 
Hafenlohr:  Konto-Nr. 240 635 896 
Windheim: Konto-Nr. 240 633 990 
  
Raiffeisenbank Marktheidenfeld: 
Konto-Nr. 123480  BLZ 790 651 60 

 
 

Massagen 
 

Hol Dir Kraft, für die Herbstzeit 
 

4 X 25 min. Massage + 
1 X Wärme Gratis dazu 59.- Euro 

. 
Kopfmassage und Ohrenkerzen jetzt 28.-€ 

 
 

Hochwertige Blütenöle kommen zum Einsatz! 
Gutscheine erhältlich, 

Kurse und Seminare in Kleingruppen möglich 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

Leoni Sittler 
(Staatlich geprüfte Masseurin u. med. Bademeisterin) 

 

Am Gehäg 26,  97840 Hafenlohr 
Tel.: 09391/912922 



Wir sagen Danke für die vielen Glückwünsche und Geschenke 

… zu meinem 50. Geburtstag 

bei allen Freunden und Bekannten für die Gesangseinlagen, Kuchen, Aufmerksamkeiten und Blumen 

für die Unterstützung aus der Nachbarschaft 

für die Glückwünsche der Windheimer Vereine, des Gemeinderates, des CSU-Ortsverbandes, des 

Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung, Pater Basil 

der Musikkapelle Lengfurt für das Geburtstagsständchen 

Besonderen Dank dem Gesangsduo Francesca und Benedikt für die einmaligen musikalischen Grüße 

Elisabeth Stahl 

 

…zu unserer Goldenen Hochzeit 

bei allen Freunden, Nachbarn, Bgm. Schwab und den Vertretern des Pfarrgemeinderates und der 

Freiw. Feuerwehr Windheim 

Rita und Julius Stahl 

 

…zu meinem 80. Geburtstag 

bei allen Freunden und Bekannten. Besonders habe ich mich über die Glückwünsche der Gemeinde 

und des Mittwochclubs gefreut 

Jossi Endres 

 

…zu unserer Hochzeit 

besonders bei den  18 Ministranten für das Rosenspalier 

bei den fleißigen Helfern des Pfarrgemeinderates für den Sektempfang nach der Kirche 

Hrn. Dr. Geist für die kirchliche Trauung 

bei den Küsterinnen  Helga und Johanna für die Organisation und Vorbereitung 

bei den Organisten J. Hock und Hrn. Jäger, bei der Sängerin Vanessa Willms 

Bei der Musikcombo für den Einzugsmarsch  

Bei den Vertretern der Windheimer Feuerwehr für die Mithilfe im Ausschank 

Mona und Daniel Stahl    Windheim Juli/August 2010 













 



Belegplan Dr. Renkl-Sporthalle Hafenlohr 
Gültig von Oktober 2010 bis März 2011 
 
Montag 17.00 – 18.30 Uhr Kidz Dance 
 18.30 – 20.00 Uhr VfB U15 

 20.00 – 21.30 Uhr Gymnastik Damen I 
   
Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr VfB U11 
 18.00 – 19.00 Uhr Gymnastik Damen II 
 19.00 – 20.30 Uhr Damenmannschaft VfB 

Dezember bis Januar 
 20.30 – 22.00 Uhr TC Hafenlohr Dez./Jan. 
 20.00 – 21.30 Uhr TC Hafenlohr sonst. Zeit 

   
Mittwoch 15.00 – 16.00 Uhr VfB Mutter-Kind-Turnen 
 16.30 – 18.00 Uhr Fußball Mädchen 
 18.00 – 19.30 Uhr Tischtennis Jugend 
 19.30 – 22.00 Uhr Tischtennis 
   

Donnerstag 15.30 – 17.00 Uhr VfB Kinderturnen 
 17.15– 18.15 Uhr Kidz Dance 
 19.00 – 20.30 Uhr VfB U17 Dez. bis Jan. 
 20.30 – 22.00 Uhr VfB Skigymnastik  
   
Freitag 16.00 – 18.30 Uhr VfB Tischtennis Jugend 

 18.30 – 20.00 Uhr VfB Gymnastik Herren 
 ab 20.00 Uhr VfB Tischtennis Herren 

Heimspiele  
Samstag 16.00 Uhr TTC Heimspiele Jungen  
 18.00 Uhr TTC Esselbach Spiele 
 
Turnhalle Hafenlohr - Untergeschoss 
 
Donnerstag  19.00 – 21.00 Uhr Gesangverein Hafenlohr 
 
Schulraum Windheim 
 

Montag 19.30 – 22.00 Uhr Musikverein Windheim 
Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr Musikverein Windheim 
Donnerstag 16.45 – 18.45 Uhr Musikverein Windheim 
 
Turnsaal Schule Windheim  
 
Montag 19.00 – 20.00 Uhr Elisabethenverein 
 20.00 – 21.00 Uhr Fr. Stehle 
   

Dienstag 9.00 – 11.00 Uhr Krabbelstube 
   
Mittwoch 16.00 – 17.15 Uhr Kindergarten Windheim 
Freitag 14.30 – 15.30 Uhr Elisabethenverein 

Kinderturnen 
Samstag 15.00 – 16.00 Uhr Elisabethenverein 

Kinderturnen 
 



 



,  
 

Die Jugendteams im Bereich Fußball starten in die Saison 2010/2011 
 
In der neuen Saison gehen für die Jugendabteilung des VfB Hafenlohr vier Mannschaften an den 
Start. Die Spieler freuen sich schon jetzt, ihr Können auf den Sportplätzen in Hafenlohr, Windheim 
und Bergrothenfels zu zeigen. 
 

Im Kleinfeldbereich schicken wir eine U11 Jugend-Mannschaften ins Rennen, die wie auch schon in 
den vergangenen Jahren von Franklin Zeitz, Rainer Schwab und Thomas Pietzarka betreut werden. 
 

Im Bereich Großfeld ist es uns gelungen eine U15, sowie eine U17 zu melden. Die U15 spielt wie 
auch schon in der vergangenen Saison unter SV Bergrothenfels. Das Trainerteam setzt sich 
zusammen aus Christian Straub, Stefan Bausewein, Bernd Kettler und Sebastian Roth. 
Für die U17 sind neben Uwe Endres auch wiederum Christian Straub und Stefan Bausewein 
verantwortlich. 
 

Unsere Mädchenmannschaft, die als U17 gemeldet ist, wird sich diese Saison erstmalig auf dem 
Großfeld messen. Die Trainerin Birgit Hock-Mehling wird unterstützt von Norbert Lang, Maximilian 
König und Moritz Lang. 
 

Des Weiteren bietet der VfB Hafenlohr gemeinsam mit dem SV Bergrothenfels ein Bambinitraining für 
fußballinteressierte im Alter von vier bis sieben Jahren an. VfB-Trainer Karsten Englert bringt 
zusammen mit Werner Leser und Arno Baier vom SVB unseren jüngsten Kickern spielerisch die 
Grundlagen des Fußballspiels bei. Die Trainingseinheiten finden im Moment auf dem Sportplatz in 
Bergrothenfels statt. 
 

Alle interessierten Jungen und Mädchen sind jederzeit bei den Trainingseinheiten herzlich 
willkommen. Trainingstage bzw. Trainingszeiten, Kontaktdaten der Trainer sowie weitere wertvolle 
Informationen können jederzeit aktuell auf unserer Homepage für den Jugendfußball nachgelesen 
werden. 

www.vfb-hafenlohr-jugend.de 
 

Wir freuen uns auf eine spannende, bewegungsreiche und jugendgerechte Fußballsaison 2010/2011 
auf unseren Sportanlagen. 

Jugendleiterin VfB Hafenlohr 
Katja Wagner-König 

 

 
 

Fußball Mädchen Mannschaft sucht neue Spielerinnen 
 
 
Die neue Saison steht vor der Tür und wir suchen dringend noch Spielerinnen. Spielberechtigt bei 
unserer Mädchenmannschaft sind alle jungen Damen bis Jahrgang 1994 und jünger. 
 
Das Training findet jeden Mittwoch von 17:00 bis 19.00 Uhr auf dem Sportplatz in Windheim statt. 
 
Weitere Infos könnt ihr jederzeit über unsere Homepage abrufen: 
 

www.vfb-hafenlohr-jugend.de 
 

Das Trainerteam unter der Leitung von Birgit Hock-Mehling und Norbert Lang wird von Maximilian 
König und Moritz Lang unterstützt und freut sich über jeden Neuzugang. 
 

Trainerin Birgit Hock-Mehling 









Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Ortsverband Marktheidenfeld 

 

Danksagung 
 

Anlässlich seines 40jährigen Bestehens bedankt sich das  

Technische Hilfswerk Marktheidenfeld: 
 

- bei Bürgermeister Thorsten Schwab, seinen Amtsvorgängern sowie den 

derzeitigen und den früheren Gemeinderäten von Hafenlohr für die gute  

Zusammenarbeit und vielfältige Unterstützung. 
 

- bei den Firmen aus Hafenlohr und Umgebung für Geld- und Sachspenden,  

mit denen die Ausstattung und Einsatzfähigkeit des Ortsverbandes laufend  

erweitert und verbessert werden konnte. 
 

- bei der gesamten Bevölkerung von Hafenlohr und Umgebung für ideelle  

und finanzielle Unterstützung. 
 

- bei allen Gästen, Helfern und Kuchenspendern, durch deren Mitwirken die 

Feierlichkeiten zum 40jährigen Jubiläum ein voller Erfolg geworden sind. 

 

Friedrich Engelke,  

Ortsbeauftragter THW Marktheidenfeld 

 

 



Boach in Flamme

Dank des letzten schönen Sommerabends 
ist der 1. Versuch von „Boach in Flamme“
gelungen.

Danke für Ihren Besuch und ein 
herzliches Dankeschön der Freiwilligen 
Feuerwehr, sowie allen Helfern, die zum 
Gelingen des Festes beigetragen haben.

September 2010
Charly Fischer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Windheimer, 
Liebe Bergrothenfelser, 
Liebe Tiefenthaler! 
 
In Tiefenthal findet alle 2 Ja
seinen individuellen Beitrag
jedes Jahr einen Projektcho
 
Für das diesjährige Advents
Sängerinnen und Sänger, d
Sänger mitmachen, planen 
28.11.2010 ein paar Stücke
 
Die Proben werden wöchen
DJK-Sporthalle in Tiefentha
Wir starten am Mittwoch, de
 
Bei Interesse meldet euch b

- Christian Würr, Te
 
Wir freuen uns auf alle, die 
 
Eure Band Auszeit 

Jahre ein Adventskonzert statt, bei dem jed
g geben kann. Dafür gründen wir (die Ban

hor. 

tskonzert am 19.12.2010 suchen wir nun w
, die in unserem Chor mitwirken möchten. F
n wir auch mit dem Projektchor in Bergroth
ke zu singen. 

entlich mittwochs ab 19.30 Uhr im Schulun
hal stattfinden.  
den 29.09.2010. 

 bitte bis ca. 22.09.2010 bei: 
 Tel.: 09391/6524 

ie Spaß am Singen haben und das allen ze

 

eder Musiker 
and „Auszeit“) 

wieder 
Falls genügend 

thenfels am 

ngs-raum der 

zeigen möchten. 



Es gibtOrte, da haben

Gesellen wie dieser

nichts zu suchen....

Wir sorgen dafür!

Telefon

0172 / 14 95 3
88

www.anticimex.de

Zertifiziert nach ISO 9001:2000 Qualitätsmanagement

• Schädlingsbekämpfung / -prophylaxe

• Food Safety

• Hygiene- und Risikomanagement

• Vogelabwehr

• Desinfektionen

• Kanalbeköderungen

• Produktverkäufe

Anticimex Hofmann

Region Mainfranken

Weinbergstrasse 24

97840 Hafenlohr

Phone: 09391 / 91 66 25

Fax: 09391 / 91 66 49

Mobil: 0172 / 14 95 388

Email: oliver.hofmann@anticimex.de

Schädlingsbe
kämpfung

innerhalb 24
Stunden nach

IhremAnruf!
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